
Ä .

Alumnate , Dotirung derselben . (Sieh V erlassensch a fts -

Abgabe . )
Amortisationsgesetz . Befreiung der Jesuiten von sel¬

ben . (Siehe Jesuiten .)

Apotheker . Wegen Beisetzung der tarenmäßigen Betrage .

( Siehe Arzeneien - Verabreiche r . )

Aerarial - Baulichkeiten . ( Siehe Baulichkeiten .

Aerarium . Ueber die Competenz der Behörden in Strei¬

tigkeiten des Aerars mit landesfürstlichen Beamten rücksichtlich der

Besoldungen und Gebühren . ( Siehe Beamte .)

Arbeitsanstalt freiwillige . Vor der Hand hat

es bei der in dem Hofkanzlcidekrete vom 13 . April 1817 enthal¬

tenen Bestimmung , daß nur die Polizei - Ober - Direction die Zu¬

weisung der in die freiwillige Arbeitsanstalt abzugebenden Jndivi -

t- duen zu veranlassen hat , sein Verbleiben .

Hierdurch wird die in dem Negierungs - Cirkulare vom 16 .

April 1842 im 6 . Punkte getroffene Verfügung (Siehe W ien er -

Magistrat ) außer Wirksamkeit gesetzt. Hofkanzleidekret vom

5 . August 1842 . Z . 21738 . Regierungs - Cirkulare vom 16 . Au¬

gust 1842 . Kreisämtl . Cirkularien - Sammlung vom I . 1842

Nr . 81 .
Ar men - Bürgerlade . Verlassenschaftsbeiträge für selbe

( Siehe Verlassen schafts - Abgabe .)

Armuthszeugniße zum Behuf der .Stämpelbefreiung

( Siehe Stämpel - und Targe setz . )

Artistisches und literarisches Eigenthum . We¬

gen Beschützung desselben. ( Siehe Nachdruck . )

Arzeneien - Verabreich er . Alle der Censur der k. k.

Hofbuchhaltung politischer Fonde unterstehenden Rechnungsleger ,

beziehungsweise Medikamenten - Verabreichet , werden angewiesen ,
in ihren Rezepten und Ordinationszetteln bei jedem einzelnen Arze-

nei - Artikel , woraus ein Arzeneimittel zusammengesetzt ist , so wie
1 *
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bei den pharmaceutischen Arbeiten und bei den gelieferten Gefäßen ,
künftig den taxenmaßigen Betrag beizusetzen , und diese einzelnen
Beträge receptweise zu suminiren . Regierungsdekret vom 24 . Octo -
ber 1824 . Z . 60914 . Kreisämtl . Dekreten - Sammlung vom I .
1842 . Z . 20307 .

Arzeneimittelverkauf von ungarischen und andern
fremden Krämern in Rußland . ( Siehe Rußland .)

Asphalt . Es unterliegt keinem Anstande , die Eindockung
von Gebäuden mit Asphalt allgemein zu gestatten . Hofkanzleide -
kret vom 7 . Mai 1842 . Z . 13004 . Regierungs - Dekret vom 25 .Mai 1842 . Z . 28836 . Kreisämtl . Dekreten - Sammlung vom I .1842 . Z . 10704 .

Aufnahme und Entlassungen von Unterthanen .
Wegen Abnahme von Taxen . ( Siehe Unterthans -- Auf¬
nahmen und Entlassungen . )

au l i ch ke i te n . Es ist beschlossen worden , das mit Hof -
kanzleidekrete vom 28 . Oktober 1837 . Z . 26443 ( welches unten
folgt ) wegen Behandlung der Cameral - Baulichkeiten innerhalbdes Bezirkes der Linien Wiens in baupolizeilicher Hinsicht vorge¬
schriebene Verfahren , auch bezüglich aller außerhalb der Residenz¬stadt in der Provinz Niederosterreich vorfallenden Aerarial -Bautenin Anwendung treten zu lassen .

Nachdem von Seite der k. k. allgemeinen Hofkammer hier¬
nach die entsprechende Weisung an die k. k. vereinte Cameral - Ge¬
fällen - Verwaltung für Nieder - Oesterreich und an die Tabak - Fa¬briken - Direktion erlassen worden ist , werden sammrliche Domi¬
nien hievon zur Darnachachtung mit der Bemerkung in Kenntniß
gesetzt , daß hiedurch die für Städte und Märkte , dann für das
stäche Land bestehenden Allerh . Feuerlösch - Patente und Bauord¬
nungen vom 7 . September 1782 , welche im Allgemeinen noch im¬
mer in Wirksamkeit sind , und auf dem Lande die Bauordnung fürWien substituiren , dahin modisizirt werden , daß diejenigen Bestim¬
mungen der Letzter» , die sich auf die Form des vor dem Baue zu
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beobachtenden Geschäftsverfahrens beziehen , bei Bauten , die auf

Staatskosten oder der öffentlichen Fonde unternommen werden ,
keine Anwendung finden , indem dazu die vorläufige Einholung
des politischen Consenses nicht nothwendig ist . Dagegen ist bei
allen neuen Cameral - und sonstigen Fondsbaulichkeiten , dann bei
allen nicht bloß das Innere der Gebäude betreffenden , so wie auch
bei den auf Privatrechte Einstuß nehmenden Zubauten und Um -

ftaltungen eine von der betreffenden Behörde anzusuchende vorläufi¬

ge commisstonelle Verhandlung mit Zuziehung der Interessenten
von der politischen Behörde vorzunehmen , damit von letzterer das¬

jenige , was aus öffentlichen Rücksichten , wohin vorzüglich die auf

Bequemlichkeit der Passage und auf Verschönerung abzielenden
Einleitungen zur Regulirung der Gaffen , Vervoll¬

kommnung der Kanalisirungen rc . gehören , zur Beachtung ge¬
bracht und im angemessenen Wege realisirt werden . Hofkanzlei¬
dekret vom 26 . Oktober 1842 . Z . 82500 . RegierungSdekrer vom
19 . November 1842 . Z . 65299 . Kreisämrl . Dekreten - Samml .
v . I , 1842 . Z . 23081 .

Hofkanzlei - Dekret vom 28 . Oktober 1837 , Hofzahl
26443 , Regierungszahl 62718 .

Wenn gleich die Staatsverwaltung bei den von ihr unmittel¬
bar ausgehenden auf Rechnung eines öffentlichen Fonds unter¬
nommenen Baulichkeiten einerseits an die genaue Beobachtung der
in der Bau - Ordnung für Wien enthaltenen allgemeinen Bauvor¬

schriften in Absicht auf die Struktur und Bauart , ebenso
wie die Privatbauherren gebunden ist , so läßt sich doch anderer¬

seits nicht verkennen , daß diejenigen Bestimmungen der Bau - Ord¬

nung , die sich auf die Form des vor dem Baue zu beob¬

achtenden G e schä ft s ve r f a h r e n s beziehen , auf Staats¬
bauten in so fern keine Anwendung finden , als durch selbe die

vorläufige Einholung des politischen Consenses die Ortsobrigkeir ,
oder bei wichtigen Bauten , der Landesstelle bedingt wird .

Es muß im Allgemeinen vorausgesetzt werden , daß sowohl
die technischen Behörden , welche die Entwürfe zu öffentlichen Bau¬
ten bearbeiten oder begutachten , als die administrativen Behörden
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selbst , welche die Vornahme eines Baues zu verfügen haben , wenn

sie auch nicht zur politischen Linie gehören , sich bei ihren dießfäl -

ligen Amtshandlungen an die allgemein verbindlichen Bauvor¬

schriften halten , und keiner vorschriftswidrigen öffentlichen Bau¬

führung Statt geben werden .

Auf diese Weise wird diejenige Garantie , welche gegenüber

der Privaten in der Einholung des politischen Consenses liegt ,

bei den öffentlichen Bauten durch den unmittelbaren Einfluß er¬

setzt , den die intervenirenden Behörden auf die Bauanträge und

deren Ausführung zu nehmen haben .

Es entfällt daher die Nochwendigkeit auch für letztere die

Einholung des politischen Consenses , welcher bisher weder faktisch

Statt gefunden hat , noch ausdrücklich angeordnet war , vorzu¬

zeichnen ; so wie andererseits einleuchtet , daß eine solche Verfü¬

gung mit der gegenseitigen Stellung der Behörden nicht wohl ver -

einbarlich wäre , und Konflikte veranlassen würde .

Dagegen aber kommt bei diesem Anlasse zu beachten , daß eS

sich bei vielen öffentlichen Bauten und zwar insbesondere bei ganz

neuen Gebäuden , bei Zubauten oder größeren Umstaltungen , nicht

bloß um die vorschriftsmäßige Bauart und innere Struktur , son¬

dern auch um die allfalligen Rechte der Nachbarn und nicht

selten um solche öffentliche Rücksichten handelt , für die

nicht schon in den allgemeinen Bauvorschriften vorgesehen werden

konnte , und die erst von Fall zu Fall von der politischen Be¬

hörde aufgefaßt , und zur Sprache gebracht werden können .

Dahin gehören vorzüglich die auf die Bequemlichkeit der kas -

8r,K6 , und auf Verschönerung abzielende Einleitungen zur Regu¬

lirung deS Gassen - .̂ liK'nemonts , Vervollkommnungen desKanals -

sistems , u . s. w .
Man findet daher einvcrnehmlich mit der k. k . allgemeinen

Hofkammer , welche Hierwegen gleichzeitig die geeignete Verfü¬

gung an die Cameral - Gefällen - Verwaltung und die Dikasterial -

Gebäude - Direktion erlassen har , die Anordnung dahin zu treffen ,

daß bei allen neuen Cameral - Dikafterialbauten in Wien , dann

bei allen nicht bloß das Innere der Gebäude betreffenden , so wie

bei den auf Privatrechte Einfluß nehmenden Zubauten und Um¬

staltungen eine vorläufige e omm i ssio n e ll e Verhandlung
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mit Zuziehung der Interessenten und der politi¬

schen Behörde gepflogen werde , damit von letzterer dasjenige ,
was sie aus öffentlichen Rücksichten zur Beachtung geeignet findet ,
an die Hand gegeben , und sonach darüber von der berufenen Ca¬

mera ! - Behörde , und zwar im Falle der Kontroverse im Einver¬

nehmen mit der höheren politischen Behörde , entschieden werde .

Baierische Unterthanen . Rücksichtlich der Gerichts ,

pflege durch Oefterreichische Gerichte über die von einem königt .

Baierischen Unterthane wider einen kais. Oesterreichischen Unrer -

than , in Folge des Gerichtsstandes des Vertrages , bei einem

Baierischen Gerichte angebrachte , und von diesem verbeschiedene

Klage . (Siehe Gerichts pflege . )
Baiern . Sämmtliche Pfarren so wie auch die Ortsobrigkei¬

ten werden von dem nachfolgenden Cirkulare des könig . baierischen
Bundestags - Gesandten an sämmtliche Gesandtschaften zu Frank¬
furt , worin er die Gesetzgebung Baierns in Betreff der von baieri¬

schen Unterthanen im Auslande , und von fremden Unterthanen in
Baiern geschloffenen Ehen entwickelt , zu Benehmungswissenschaft
in Kenntniß gesetzt.

Auszug des vom könig . baierischen Bundes¬

tags - Gesandten an sämmtliche Gesandtschaften

zu Frankfurt erlassenen Cirkulars hinsichtlich der

von baierischen Unterthanen im Auslande , und von

fremden Unterthanen in Baiern geschlossenen

Ehen .
Die Gesetzgebungen eines großen Theiles deutscher Staaten

erkennen bekanntlich die von den eigenen Unterthanen im AuSlande

geschlossenen Ehen nur in so ferne für gültig an , als der Ehemann

zu deren Eingehung die ausdrückliche Erlaubnis seiner heimathlichen
Obrigkeit erhalten hat . Dieses ist insbesondere auch in Baiern

der Fall , und es wird hiernach nicht nur jede ohne Erlaubnis ) der

betreffenden Civil -Obrigkeit von einem Baier im AuSlande einge¬

gangene Ehe in staatsrechtlicher Hinsicht als völlig ungültig betrachtet ,
sondern auch dieselbe erforderlichen Falles von Obrigkeitswegen ge¬
trennt , ohne daß der Frau , falls selbe Ausländerin ist , oder deren

Kindern , hieraus die Rechte baierischer Angehörigen erwachsen können .

Dagegen sind auch in Baiern die gleichen Maßregeln gegen
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die Verhütung unerlaubter Eben von Ausländern getroffen , und
es ist den Geistlichen aller Confeffionen verboten , irgend eine Trau¬

ung eines Ausländers vorzunehmen , wenn der zu Trauende nicht
die von der ihm Vorgesetzten ausländischen Dienstes -oder Heimaths -

behörde ausgestellte Vereheligungs -- Bewilligung nebst den geeigneten
pfarrämtlichen Zeugnißen darüber , baß der beabsichtigten Vereheli -

gung in Hinsicht auf kirchenrechtliche Bestimmungen kein Hinder¬
lich entgegen stehe/ beigebracht hat . Die kön . bayerische Regierung
hat hierüber selbst besondere Übereinkünfte , z . B . mit Preußen
getroffen , und dadurch die Ueberzeugung erlangt , daß analoge An¬

ordnungen nicht nur in andern deutschen Staaten bestehen , sondern
daß diese Verfügungen auch dem eigenen Interesse der benachbar¬
ten Regierungen vollkommen entsprechen .

Wenn nun gleich nach diesen ganz klaren und bestimmten ge¬
setzlichen Anordnungen , niemals die Ungültigkeit einer im Auslande
von einem baierischen Unterthan ohne die legalen Bewilligungen
und Ausweise geschloffenen Ehe , so wie darüber , daß gegen den

baierischen Staat oder einzelnen Gemeinden keine Rechte abzulei¬
ten sind , ein Zweifel entstehen kann ; so sind doch Fälle vorgekom -
men , in welchen auswärtige Behörden hierauf nicht gehörige Rück¬

sicht genommen , oder eine andere Ansicht von der Wirkung einer

solchen Ehe geäußert , und dadurch bisweilen Differenzen herbeige¬
führt oder ihre Angehörigen in Nachtheil versetzt haben .

Die kön . baierische Regierung hält es daher zur Vermei¬

dung solcher Fälle für angemessen , alle Bundes - Regierungen auf
diese Bestimmungen der baierischen Gesetzgebung aufmerksam zu
machen , und dem eigenen weisen Ermessen derselben anheim zu ge¬
ben , ihren Unterthanen hiernach die geeignete Instruktion zugehen
zu lassen . Sehr erwünscht wäre es aber derselben hierbei auch von

denjenigen Anordnungen Kenntniß zu erhalten , welche in den

übrigen Bundesstaaten zur Verhinderung unerlaubter Trauungen
fremder Unterthanen bereits bestehen, oder in Folge dieser Mitthei -

lung erlassen werden .
Hofkanzleidekret vom 31 . März 1842 . Z . 5680 . Regierungs¬

dekret vom 27 . April 1842 . Z . 24119 . Kreisämtl . Cirk . Samml .
o . I . 1842 . Nr . 43 .

Baiern . Wegen Aufhebung des Frankirungs - Zwanges be-
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züglich der Correspondenz zwischen Oesterreich und Baiern und An¬

wendung eines gemeinschaftlichen Brief - Porto - Tarifes . ( Siehe

Postporto - Bestimmungen . )
Baiern . Betreffend die Einrichtung der die Kunststraßen

befahrenden Fuhrwerke im Königreiche Baiern . ( Siehe Fracht -

wäge n . )
Beamte . Forderungen des Staates an seine Beamten

und Diener , oder der Letzteren an den Staat , welche lediglich
aus dem Dienstverhältnisse abgeleitet werden , sind im administra¬
tiven Wege auszutragen . Hofkanzlei - Dekret vom 24 . Septem¬
ber 1841 . Z . 28689 , und vom 22 . Jänner 1842 . Z . 1643 .

Regierungs - Cirkulare vom 14 . Februar 1842 . Kreisämtl . Cirk .
Samml . v. I . 1842 . Nr . 21 .

Beamte ( Herrschafts - ) . In Betreff der Competenz in

Streitigkeiten zwischen den Dominien und ihren Wirthschaftsbe -

amten . ( Siehe Gerichtsbehörden . )
Beam ten - Cau tionen . ( Siehe Cautionen )

Beneficiaten . In Betreff des Privat - Unterrichtes in

den Gramatikal - Lehrfächern . ( Siehe Privat - Unterricht . )
Beurlaubte Militär Mannschaft . ( Siehe U r-

l a u b e r . )
Bezeichnung Allerhöchste . ( Siehe Signatur . )
Branntwein - Erzeugungs - Befugnisse . ( Siehe

Rosoglio -, Liqueur -, Branntwein - und Essig - Er¬

ze u g u n g s - B e f u g n i s s e . )
Buchhaltungs - Praktikanten . Hinsichtlich der zeitli¬

chen Militär - Befreiung derselben . (Siehe Militär - Be¬

freiung . )

Bürgerliches Gesetzbuch . (Siehe Gesetzbuch bür¬

gerliches .)

C.
(§ aduzitätsrecht . ( Siehe H ei m falls rech t . )

Cameralbaulichkeiten . ( Siehe Baulichkeiten . )
Cameral - Gefällen - Verwaltung . Die gleichzeitige

Auflösung des k. k. ob der Ennsischcn Gefällen - Obergerichtes zu
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Linz , und die Bestellung des Nieder - Oesterreichischen Gefällen -

Obergerichtes in Wien für Oesterreich ob der Enns mit der be¬

züglichen Auflösung der ob der Ennsischen Cameral - Gefällen - Ver -

waltung , und Zuweisung ihres Verwaltungs -- Gebiethes an die

Nieder - Oestcrreichische Camera ! - Gefallen - Verwaltung zu Wien

vom 1 . Januar 1843 an , wird kund gemacht . Hofkanzl . -Dekret

vom 6 . Dezember 1842 . Z . 50519 . Negierungs - Cirkulare vom
13 . Dezember 1842 . Kreisämtl . Cirkular - Sammlung v. Jahre
1842 . Nr . 122 .

Cataster . Einsammlung der Zehent - und Urbarial - Be¬

kenntnisse , zum Behufe der Steuervertheilung im allgemeinen
Cataster . ( Siehe Zehent - und Urbarial - Bekenntnis se . )

Cautionen . Die Tilgungsfonds - Hauptkasse hat die

Weisung erhalten , vom 1 . November 1841 angefangen , von
den bei dem Tilgungsfonde bereits anliegenden oder künftig zur
Anlegung kommenden Cautionen der Einstandsmänner für gegen
Offert entlassene Soldaten und der Rekruten - Stellvertreter vier

Perzent Zinsen zu berichtigen . Hofkanzlei -- Dekret vom 17 . Fe .

bruar 1842 . Z . 1326 Negierungs - Dekret vom 5 . März 1842 .

Z . 12857 . Kreisamtl . Cirkular -- Sammlung vom Jahre 1842 .
Nr . 24 .

Cautionen . (Wie sich bei Nealisirung der Beamten -Cau -

tionen Behufs der Einbringung von Ersätzen zu benehmen sei .)
» Zur Nealisirung der von Staats - und Fonds - Beamten

dann von städtischen und ständischen Beamten eingelegten Cautio¬

nen , welche in öffentlichen Fonds - Obligationen , oder in Anla¬

gen bei dem Staatsschulden - Tilgungs - Fonde bestehen , ist , sobald
die Ersatzpflicht des Beamten durch eine , keiner weitern Berufung

unterliegende administrative Entscheidung ausgesprochen ist , ein

weiteres Erkenntniß einer Gerichtsbehörde nicht erforderlich , son¬
dern es ist, ohne weitere Verzögerung nach dem Hofkammer - De¬

krete vom 15 . August 1820 , oder nach Verschiedenheit der Fälle
in anderer angemessener Weise mit der Veräußerung vorzugehen ,
immer aber auch auf die übrigen , etwa auf der Obligation haf¬
tenden Eigenthums - und Pfandrechte die gehörige Rücksicht zu

nehmen . «
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Das bezogene hohe Hofkammer - Dekret vom 15 . August

1820 Z . enthält wörtlich folgende Bestimmungen :

^ Da bisher mehrere Credits - Caffen über Anmelden der

Staatsschulden - Tilgungs - Fonds - Haupt - Kasse die Vormerkung

der börsemäßig einzulösenden , auf bestimmte Namen lautenden

Obligationen als Eigenthum der Tilgungs - Fonds - Haupt - Kasse

und die Verabfolgung der rückständigen Interessen aus dem

Grunde verweigert haben , weil dieselben nicht mit den gehörigen

Cesstonen der Eigenthümer an die eben genannte Kaffe versehen

waren , so wird zur Beseitigung dieses gegründeten Anstandes ver¬

ordnet , daß künftig auf allen jenen Obligationen , welche zur

Berichtigung von Forderungen des Aerars börsemäßig eingelöset

werden sotten , und auf bestimmte Namen lauten , bevor sie zu

diesem Ende vorgelegt werden , von dem jeweiligen Eigenthümer

derselben oder im Verweigerungsfatte von jener Behörde , welche

wegen Hereinbringung des Ersatzes hierbei einzuschreiten hat , die

gehörige Cession an die Tilgungs - Fonds - Haupt - Kasse zum Be -

hufe der börsemäßigen Einlösung ordnungsmäßig anzusetzen ist .<

s-Ferner wird zur Erleichterung der Amtshandlung der Til¬

gungs - Fonds - Haupt - Kasse und zur schnelleren Beförderung des

EinlösungsgeschäfceS überhaupt angeordnet , daß jede Behörde ,

welche eine Obligation zu diesem Ende vorlegt , ihrem Einschrei¬

ten zugleich ein Certificat der betreffenden Credits - Kasse über

den Interessen - Ausstand von der Obligation anzuschließen hat .<

Hofkanzlei - Dekret vom 6 . Februar 1842 . Z . 2616 . Re¬

gierungs - Cirkulare vom 3 . März 1842 . Kreisämtl . Cirkular -

Samml . v . I . 1842 . Nr . 27 .

Christenlehrbesuch und Zeugnisse der Lehrjungen .

(Siehe Lehrjungen .)
Co neursma ssen . Wegen Erwerbsteuer - Einhebung von

selben . ( Siehe Erwerbsteuer )

Cooperatoren . In Betreff des Privat - Unterrichtes in

den Gramatikal - Lehrfächern . ( Siehe Privat - Unterricht .)

Correspondenz der Gerichtöstellen . (Siehe Postporto -

Bestimmungen .
Correspondenz zwischen den k . k. österreichischen und
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königl . baierischen Behörden . ( Siehe Postporto - Best i m -
mu nge n . )

Cridamassen . Wegen Eriverbsteuer - Einhebung von

selben . ( Siehe Erwerbsteuer .)
Curatbeneficiaten . In Betreff des Privat - Unter¬

richtes in den Gramatikal - Lehrfächern . (Siehe Pri va t - Un¬
ter ri ch t )

«^ echante . In Betreff des Privat - Unterrichtes in den Gra¬
matikal - Lehrfächern . (Siehe Privat - Unterricht . )

Depositen . Seine k . k. Majestät haben über die Frage :

nach welchem Zeitverkäufe über Depositen unbekannter Eigenthü -

mer die Edictal - Vorrufung der letzter « zur Darthuung ihrer An¬

sprüche Platz greife , und ob die bisher vorgeschriebene Frist von
32 Jahren auch auf jene Depositen anzuwenden sei , welche erst
nach Einführung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches erlegt
wurden , anzuordnen geruht : Daß es für die Zukunft von dieser
32 jährigen Frist abzukommen , und ein Zeitraum von dreißig
Jahren an deren Stelle zu treten habe , gegenwärtig schon erlegte
Depositen aber nur dann der Edictal - Verhandlung zu unterzie¬
hen seien , wenn sich entweder binnen 32 Jahren vom Zeitpunkt
ihres Erlages , oder binnen 30 Jahren von Kundmachung dieser
Verordnung an gerechnet , der Eigenthümer derselben nicht vor¬

findet . Hofkanzlei - Dekret vom 6 . Jänner 1842 . Z . 39758 . Re -

gierungs - Cirkulare v . 26 . Jänner 1842 . Kreisämtl . Cirk .- Samml .
v . I . 1842 . Nr . 8 .

Deserteure . Se . k . k . Majestät haben mit a . h . Entschlie¬

ßung vom 7 . Jänner 1842 im Verfolg der Grundsätze , in deren

Gemäßheit die nach den älteren Strafgesetzen verhängte Vermö¬

gens - Confiscation in den k. k. Staaten größtentheils bereits auf¬

gehoben worden ist , in dieser Beziehung nunmehr auch hinsichtlich
des Verbrechens der meineidigen Entweichung aus dem Kriegs¬
dienste die nachstehenden Bestimmungen festzuseßen geruht :

§ . 1 . Die Strafe der Vermögens - Confiscation , in so weit
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sie wegen des erwähnten Verbrechens bisher noch gesetzliche Anwen¬

dung fand , ist für die ganze Armee abgeschafft .

tz. 2 . Dagegen soll von jedem , aus was immer füreinerPro -

vinz der Monarchie gebürtigen Deserteur ohne Unterschied der Waf¬

fengattung , mit Einschluß des Militär - Fuhrwesens - Corps , dem

k . k . Staatsschätze für die mitgenommenen Monturs - und Rü -

stungs -- Sorten , dann Dienstpferde , für die bezahlte Taglia und

die sonstigen Einbringungskosten , so wie für das erfolgte Complot -

Entdeckungs - Douceur , der Ersatz aus seinem Vermögen geleistet
werden .

§ . 3 . Der Ersatz für Montur und Rüstung , dann für mit¬

genommene Dienstpferde , ist nach Verschiedenheit der Waffengat¬

tung und der Dienstpferde dem Aerar mittelst eines Pauschal -

O.uantums zu leisten .
Die für die verschiedenen Waffengattungen der Armee aus¬

gemittelten Pauschal - Betrage sind aus dem beiliegenden Verzeich¬

nisse zu entnehmen . ,
Dadurch werden die für ungarische und siebenbürgische Deser¬

teurs durch specielle Vorschriften bisher festgesetzt gewesenen Pau¬

schal - Entschädigungs - Summen aufgehoben .
§ . 4 . Eingeborne der Militär - Gränz - Communitäten , welche

mit Bewilligung ihrer Geburts - Obrigkeiten in die aus Ungarn und

Siebenbürgen , so wie aus den militärisch - conscribirten und lom¬

bardisch - venetianischen Provinzen ergänzten Truppenkörper einge¬
treten sind, haben in dem Falle der Desertion dem Aerar die Ent¬

schädigung in jenem Pauschal - Ausmaße zu leisten , welches für
den Truppenkörper , zu dem sie gehören , festgesetzt ist.

H. 5 . Das Pauschal - Entschädigungs - Quantum ist gleich in

die Deserteurs -Meldung aufzunehmen , und nach vorläufiger kriegs -

commissariatischer Revision und Bestätigung von dem Vermögen
des Deserteurs ohne Verzug hereinzubringen . Steht dieses Vermö¬

gen unter der Verwaltung einer Civil - Behörde , so hat letztere auf

Ansuchen des Regiments - Commando den bekannt gegebenen Ent¬

schädigungsbetrag einzuheben , und dem Regimenre oder Corps zur

Abfuhr an die Kriegs - Casse zu übermitteln . Wenn der Deserteur

durchaus nur solche Montursstücke mitgenommen hat , welche nicht

mehr in eirur Verrechnung stehen , oder wenn die von ihm mirge »
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nommenen ärarischen Effecten bei seiner Ergreifung in noch brauch¬

barem Zustande zurückgelangen , findet die Bezahlung der Pauschal -

Entschädigung nicht Statt .

H. 6 . Die für einen Deserteur aus Anlaß seiner Anhaltung

und Einlieferung zu zahlende Taglia und die sonstigen Einbrin¬

gungskosten , sind aus dessen Vermögen erst dann einzuheben und

zur Kriegscasse abzuführen , wenn solche Auslagen wirklich Statt

gefunden haben .
§ . 7 . Eben so ist in dem Falle , wenn ein Deserteurs - Complot

vor der Ausführung entdeckt wird , die dem Entdecker bezahlte Be¬

lohnung von dem Complot - Stifter dem Aerar sogleich zu ersetzen ,

und nach bewirkter Einhebung an die Kriegs -- Casse abzuführen ;

so fern aber das Vermögen des Complot - Stifters hierzu nicht hin¬

reicht , ist das Abgängige von den Theilnehmern am Complote , die

dafür in soliäum haften , hereinzubringen , und von dieser Haftung

nur derjenige Complotist befreit , der aus Reue das Complot zu

einer Zeit , wo es noch unentdeckt war , anzeigt .

§ . 8 . Da ein Deserteur nach den bestehenden Gesetzen vom

Tage seiner Entweichung bis zu seiner Stellung oder Einlieferung

zu allen Erbanfallen unfähig , und aller bürgerlichen Rechte verlu¬

stig , somit auch über sein zurückgelassenes Vermögen weder unter

Lebenden noch auf den Todesfall zu verfügen berechtiget ist ; so soll

ein solches Vermögen nach Abzug der an die Kriegscasse abzufüh -

renden Entschädigungs - Summen bis zur Rückkehr des Deserteurs ,

oder im Falle diese nicht erfolgt , bis zu seinem Ableben , unbescha¬

det jedoch der Rechte und Schulden , welche darauf haften , so wie

der Ansprüche auf die von dem Deserteur schuldigen Alimente seque-

ftrirt werden .
§ . 9 . Wenn Kinder oder Descendenten solcher Deserteurs vor¬

handen sind , die im Staate domiliciren , so wird ihnen während

der Lebenszeit der nicht rückgekehrten Deserteurs aus den Einkünf¬

ten des sequestrirten Vermögens nur der staudesmäßige Unterhalt

verabfolgt .
§ . 10 . In dem einen und dem andern Falle werden die blei¬

benden reinen Einkünfte einstweilen als Zuwachs des Vermögens

angesehen , mit gehöriger Sicherheit auf die bestmöglichste Art frucht -
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bringend angelegt und gleich dem Stamme in Sequestration be¬

halten .
§ . 11 . Nach dem natürlichen Tode solcher nicht zurückgekehrter

Deserteurs wird das sequestrirte Vermögen ihren gesetzlichen Erben

hinausgegeben .
§ . 12 . In besonders rücksichtswürdigen Fällen , wenn Kinder

oder Descendenten , die im Staate domiciliren , vorhanden sind ,

ist den Behörden gestattet , im Wege der Gnade bei Seiner Ma¬

jestät um die Erfolglassung des sequestrieren Vermögens an diesel¬

ben , mit Anführung der Gründe , einzuschreiten .

§ . 13 . Wegcn Einleitung dieser Sequestration ist sich vom

Regimente oder Corps an diejenige Behörde , unter deren Juris¬

diction oder Verwaltung das zurückgelassene Vermögen steht , so¬

gleich nach erhobener Gewißheit der Desertion zu wenden .

§ . 14 . Die Bestimmungen der Paragraphe 8 bis inclusive 13

haben aüch für den Fall , als ein Officier desertiren sollte , zu

gelten .
§ . 15 . Dagegen sind die Bestimmungen der Paragraphe 8

bis inclusive 13 auf das den Civil - Behörden Ungarns und Sie¬

benbürgens unterliegende Vermögen der Deserteurs nicht anzu¬
wenden , sondern die Provinzial - Behörden in dieser Beziehung von

den Militär - Gerichten lediglich aufzufordern , nach den Landesge -

setzen ihr Amt zu handeln .
§ . 16 . Die in den Paragraphen 8 bis inclusive 13 enthal¬

tenen Sequestrations - Bestimmungen erstrecken sich im Allgemeinen

auch auf das Vermögen der Militär - Gränzer , in so ferne nicht
die im Paragraphe 15 als Ausnahme enthaltene Vorschrift anzu¬
wenden ist.

§ . 17 . Auch das unbewegliche Vermögen , welches desertirte

Gränzer als Militär - Lehen besitzen, kann im Allgemeinen nicht

nach den Paragraphen 8 bis inelusivc 13 behandelt werden , son¬
dern es hat in Ansehung solcher Gränz - Lehen bei den bestehenden

Vorschriften zu verbleiben . Nur in der siebenbürgischen Militär «

Gränze , wo die Real - Gerichtsbarkeit den Civil - Behörden zu¬

steht , ist im Sequestrations - Falle des den siebenbürgischen Civil -

Behörden unterstehenden Vermögens eines Deserteurs die im Pa¬

ragraphe 15 festgesetzte Bestimmung zu beobachten .
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Das von Gränz - Deserteurs zurückgelassene freivererbliche

Vermögen ist durch öffentliche Versteigerung in bares Geld um -

zuwandeln , fruchtbringend anzulegen , und überhaupt von dem

Gerichte nach den Bestimmungen der Paragraphe 8 bis inclusiv «;

12 zu verwalten .

Hatte jedoch ein desertirter Granzer solche bewegliche Sachen

zurückgelassen , die seinen zurückgebliebenen Kindern oder sonstigen

Mitgliedern der Haus - Communion oder des Gränzhauses , wozu

er gehörte , besonders nützlich oder zum Wirthschaftsbetriebe nicht

wohl entbehrlich sind , so können ihnen solche , gegen Sicherstellung
des Schätzungswertes , zur Benützung bis zum Ableben des De¬

serteurs überlassen werden , wo dann die Verfügung des Paragra -

phes 11 in Kraft zu treten hat .

H. 18 . Die im Isten Paragraphe angeordnete Abschaffung der

Vermögens - Confiscation ändert nichts an jenen Vorschriften , die

hinsichtlich des von Ausreissern und Complot - Stiftern verwirkten

Anspruches auf das Dienst - Gratiale und auf rückständige Gebüh¬

ren , dann hinsichtlich der Einziehung des Depositums desertirter

Stellvertreter bisher in Wirksamkeit bestehen .

tz . 19 . Dieses Gesetz hat von nun an in allen Desertions -

Fällen Anwendung , welche nach dessen Kundmachung zur Unter¬

suchung und Entscheidung gelangen , wenn auch das Verbrechen

selbst schon vor dessen Kundmachung begangen worden ist . Hof -

kanzleidecret vom 4 . Marz 1842 . Z . 4897 . Regierungs - Cirkulare

vom 29 . März 1842 . Kreisämtl . Cirk . Samml . v . Jahre 1842 .

Nr . 33 .
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